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seu, Familienheim-Genossenschaft Zürich, Societe cooperative
d habitation Lausanne.

Wir verdanken ihre Zusendung und werden, soweit darin
Fragen allgemeiner Natur besprochen oder berührt sind,
später darauf zurückkommen.

Lasst Sonne herein
Endlich ist wieder der Frühling da, Jung und Alt ins

Freie lockend. Endlich braucht die Hausfrau nicht mehr
Kohle und Asche zu schleppen, kann die letzten
Wintervorräte, die sie vielleicht noch im Keller hat, bis zum
kommenden Herbst aufsparen. Man öffnet die Fenster weit, um
die milde Frühlingsluft hereinzulassen und freut sich, die
Heizung sparen zu können.

In vielen unserer Siedlungen haben wir keine Oefen
mehr, sondern Zentralheizung mit all ihren Annehmlichkeiten.

Auch hier öffnet man die — gewöhnlich recht grossen
— Fenster. Denken unsere Genossenschafterinnen aber auch
an das Abstellen der Heizkörper? Wie steht es hier mit dem
Sparen? Gewiss, man soll Licht, Luft und Sonne in das
Heim hereinlassen. Man wolle dabei aber nicht vergessen,
dass die in der Uebergangszeit übliche Verchwendung an
Heizungsenergie sehr viel Geld kostet, das gespart werden
könnte. Das Zuviel an Wärme, das durch das offene Fenster
wandert, muss sich später in der Heizabrechnung auswirken.
Die Gemeinschaft der Genossenschafter und damit auch der
Einzelne, hat das Geld für diesen unnützen Mehrverbrauch
aufzubringen. Darum, verehrte Genossenschafter, nehmt
bitte Rücksicht. Schliesst die Heizkörper in allen Räumen,
in denen jetzt schon keine Heizung mehr nötig ist, wie
Schlafzimmer, Küche, Bad usw. In einer Wohnung mit
Ofenheizung ergibt sich dieses Sparen ja von selbst, bei einer
Zentralheizung sollte es nicht anders sein. «Siedlung».

HYPOTHEKARMARKT
Pfandbrief. Der Bundesrat hat das eidgenössische Fi-

nauzdepartement ermächtigt, von der Pfandbriefzentrale der
schweizerischen Kantonalbanken uud der Pfandbriefbank
Schweizerischer Hypothekarinstitute je ein Pfandbriefan-
leihen von 10 Millionen Franken, verzinslich zu 3% Prozent,
und ausgestattet mit einer Laufzeit von 20 Jahren für die
Spezialfonds des Bundes zu übernehmen. Der Bundesrat
erwartet dabei bestimmt, dass die Mitgliedbanken der beiden
Pfandbriefzentralen die günstige Gelegenheit benutzen werden,

um sich billiges Geld zu verschaffen und dass sie den
Pfandbriefabsatz fördern helfen, indem sie selbst einen Teil
ihrer flüssigen Mittel langfristig in Pfandbriefen anlegen.

Hypothekarzinse. Die Zürcher Kantonalbank
hat ab 1. Januar 1931 die Zinse der Hypotheken bis auf Fr.
100,000.— auf 4% Prozent reduziert. Auf 1. Juli 1931 steht
eine Zinsherabsetzung auch für die übrigen Schuldbriefe von
5 auf 4% Prozent in Aussicht.

Die Graubündner K a n t o n a 1 b a n k wird ab 1.

Juli 1931 für die kleinen Hypotheken bis auf Fr. 10.000.—
den Zins auf 4Y Prozent herabsetzen. Die St. Gallische
Kantonalhank beabsichtigt, mit Wirkung ab 1. Oktober
(931 für alle Hypotheken auf diesen Satz herunterzugehen,
gleichzeitig reduziert sie den Sparkassazins auf 354, 3K und
3% ab 1. Juli 1931.

KONGRESSE
XIII. Internationaler Wohnungs- und Städtebaukongress.

Vom 27. April ab kann die Anmeldung zu dem vom
Internationalen Verbände für Wohnungswesen und Städtebau
veranstalteten 13. Internationalen Kongress für Wohnungswesen

und Städtebau entweder nach 25 Bedford Row, W. C.
1. London, oder auch nach Berlin C 2, Rathaus Königstrasse
Ziimmer 23 gesandt werden.

Gleichzeitig findet, wie wir bereits in der Februar- und
Märznummer mitteilten, der Kongress des «Internationalen
Verbandes für Wohnungswesen», Sitz Frankfurt a. M. statt.
Die Anmeldung zu diesem letzteren Kongress hat bei dem
Generalsekretariat Hansa-Allee 27 in Frankfurt a. M. zu

geschehen. Die Kongresse finden statt vom 1. bis 5. Juni 1931

im Anschluss an die «Deutsche Bauausstellung».

Wir sind bereit, zu diesem Kongress und zur Besichtigung

der Ausstellung ev. eine Gesellschaftsfahrt nach Berlin
zu arrangieren, deren Gesamtpreis, ohne Getränke, sich bei
achttägiger Dauer auf höchstens Fr. 400 ab und bis Zürich
stellen wird. — Wir bitten diejenigen Genossenschafter und
Leser, die an einer derartigen Reise Interesse haben, um
baldige Mitteilung und Angabe, wieviel Teilnehmer infrage
kommen. Nähere Mitteilungen evtl. in der Mainununer.
Neuland-Verlag A.-G. Zürich, Stauffacherstr. &, '}>}.• ?i%U

VERBANDSNACHRICHTEN
Generalversammlung der Sektion Zürich.

Am 28. März 1931 fand im Vortragssaale des
Kunstgewerbemuseums Zürich die ordentliche Generalversammlung
der Sektion Zürich statt, an der auch die Herren Regierungsrat

Sigg und die Stadträte Kaufmann und Baumann
teilnahmen.

Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes: Straub, Präsident;

Dr. Meyer, Aktuar; Irniger, Quästor; Billeter, Blank,
Bodmer, Frl. Dr. Klara Kaiser, Lienhard, Pletscher und Roth
wurden wieder gewählt. An Stelle von Herrn Brüschweiler,
Viceprüsident, der infolge seiner Wahl zum Direktor des
eidgenössischen Versiclierungsamtes demissionierte, wählte
die Versammlung Herrn J. Peter. Sekundarlehrer, Präsident
der Familienheimgenossenschaft Zürich. Als Rechnungsrevi-
sor an Stelle des verstorbenen Herrn Kaufmann wurde Herr
Leo Schaltenbrand. Kontrolleur beim Finanzwesen der Stadt
Zürich, gewählt.

Sodann wurde folgende Aenderung der Statuten
beschlossen:

§ 3: «. zufliessende » statt «zuschiessende »
« Rechnungsüberschüsse und Zuwendungen ->

§ 7: a) (wie alte Statuten)
b) Bau- und Wohngenossenschaften

bis 300 Wohnungen auf je 50 Wohnungen je Fr.
20.—; 301—600 Wohnungen auf je 50 Wohnungen je
Fr. 15.—; über 600 Wohnungen auf je 50 Wohnungen
je Fr. 10.—

Ein angebrochener Betrag von 50 Wohnungen wird bis 25
Wohnungen abgerundet, darüber aufgerundet. Der Mindestbeitrag

beträgt Fr. 10.—.

c) Vereine und andere Gesellschaften Fr. 10.— bis Fr.
100.— nach Vereinbarung mit dem Sektionsvorstand.

d) Firmen.
e) Gemeinden
f) Subventionen

Die Beiträge sind jeweils auf I. Juli des Jahres dem Quästo-
rate einzubezahlen.
§ 8: 2/5 der Beiträge der Bau- und Wohngenossenschaften

(lit. b) verbleiben ausschliesslich der Sektion. Vom
Rest uud von den übrigen Beiträgen verbleibt die
Hälfte ebenfalls der Sektion, die andere Hälfte wird
an die Zentralkasse abgeliefert.

§ 15: An der Generalversammlung ist jedes Mitglied stimm¬
berechtigt. Kollektivmitglieder haben auf je Fr. 10.—
Jahresbeitrag das Recht auf je 1 Delegierten. Diese
Delegierten können mehrere Stimmen auf sich
vereinigen. Die Vertretung gilt aber nur innerhalb ein und
derselben Kollektivmitgliedschaft. Gemeinden und
Kanton haben je nach der Höhe des Beitrages das
Recht auf 2—5 Delegierte.

S 18, 1: « Bau- und Wohngenossenschaften ...»Die Versammlung nahm ferner Stellung gegen die in
letzter Zeit eingerissene Praxis einiger Baugenossenschaften,
ihre Kataloge mit Inseraten von Unternehmern zu füllen.
Dadurch wird das Verbandsorgan geschädigt, weil die
Unternehmer dann nicht auch noch in diesem inserieren.

Den ordentlichen Geschäften der Versammlung folgte
nach einleitendem Referat von Herrn Architekt Rud. Steiger,
Zürich, die Vorführung des Werkbundfilmes «Neues Wohnen»,

der auch an der Woba- Ausstellung in Basel gezeigt
wurde. Der Film illustrierte in trefflicher und zum Teil
witziger Weise die Gegensätze zwischen altem und neuem
Bauen und Wohnen. Er bildete zugleich, soweit er das «Gäss-
chenelend» zeigte, die Ueberleitung zum folgenden Referat
über den Entwurf zur kantonalen Verordnung über die Woh-
nungsaufsicht und Wohmingspflege.


	

